
                       

1. Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 

 

1.1 Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO) 

 

1.1.1 Gliederung der Gewerbegebiete - GE  

(§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO und § 8 BauNVO) 

 

Abstandserlass NRW 

Die als Gewerbegebiete ausgewiesenen Baugebiete GE 1 bis GE 6 werden nach Art der Be-

triebe und Anlagen sowie deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften nach Vorgaben 

des Abstanderlasses Nordrhein-Westfalen und dessen Abstandliste vom 06.06.2007 [Runder-

lass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V 

- 3 - 8804.25.1] in folgende Abstandszonen gegliedert: 

 

Zone A:  
Nicht zulässig sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen I bis VII der Abstandsliste 2007. 
Ausnahmsweise können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII zugelassen werden, 
wenn durch besondere technische Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkungen (z.B. 
Verzicht auf Nachtarbeit) die Emissionen der Anlagen so weit begrenzt oder die Ableitbedin-
gungen so gestaltet werden, dass diese in ihrem Emissionsverhalten den Betrieben und Anla-
gen entsprechen, die allgemein zulässig sind und schädliche Umwelteinwirkungen in den 
schutzbedürftigen Gebieten und Nutzungen vermieden werden. Der Nachweis der Emissions-
minderung ist anhand geeigneter Unterlagen zu erbringen. 
 
Zone B:  
Nicht zulässig sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen I bis VI der Abstandsliste 2007. 
Ausnahmsweise können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VI zugelassen werden, 
wenn durch besondere technische Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkungen (z.B. 
Verzicht auf Nachtarbeit) die Emissionen der Anlagen so weit begrenzt oder die Ableitbedin-
gungen so gestaltet werden, dass diese in ihrem Emissionsverhalten den Betrieben und Anla-
gen entsprechen, die allgemein zulässig sind und schädliche Umwelteinwirkungen in den 
schutzbedürftigen Gebieten und Nutzungen vermieden werden. Der Nachweis der Emissions-
minderung ist anhand geeigneter Unterlagen zu erbringen. 
 
Zone C:  
Nicht zulässig sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen I bis V des Abstandsliste 2007. 
Ausnahmsweise können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse V zugelassen werden, 
wenn durch besondere technische Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkungen (z.B. 
Verzicht auf Nachtarbeit) die Emissionen der Anlagen so weit begrenzt oder die Ableitbedin-
gungen so gestaltet werden, dass diese in ihrem Emissionsverhalten den Betrieben und Anla-
gen entsprechen, die allgemein zulässig sind und schädliche Umwelteinwirkungen in den 
schutzbedürftigen Gebieten und Nutzungen vermieden werden. Der Nachweis der Emissions-
minderung ist anhand geeigneter Unterlagen zu erbringen. 
 
Zone D:  
Nicht zulässig sind Anlagen und Betriebe der Abstandsklassen I bis IV des Abstandsliste 2007. 
Ausnahmsweise können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse IV zugelassen werden, 
wenn durch besondere technische Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkungen (z.B. 

Textliche Festsetzungen 



Verzicht auf Nachtarbeit) die Emissionen der Anlagen so weit begrenzt oder die Ableitbedin-
gungen so gestaltet werden, dass diese in ihrem Emissionsverhalten den Betrieben und Anla-
gen entsprechen, die allgemein zulässig sind und schädliche Umwelteinwirkungen in den 
schutzbedürftigen Gebieten und Nutzungen vermieden werden. Der Nachweis der Emissions-
minderung ist anhand geeigneter Unterlagen zu erbringen. 
 

1.1.2 Ausschluss und ausnahmsweise Zulässigkeit von Nutzungen  

(§ 1 Abs. 5 und 6 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO) 

1.1.2.1 Innerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete sind unzulässig: 

 Tankstellen, 

 Anlagen, die einen Betriebsbereich gemäß § 3 Abs. 5a Bundes-Immissionsschutzge-
setz i.V.m. der Störfall-Verordnung bilden oder Bestandteil eines solchen wären, 

 Vergnügungsstätten aller Art mit Ausnahme von Spielhallen 

 Bordelle und bordellähnliche Nutzungen, 

 

1.1.2.2 Ausnahmsweise zulässig sind : 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind. Es ist nachzuweisen, dass die räumlich-persönli-
che Anwesenheit eines Betriebsinhabers bzw. einer Aufsichts- oder Bereitschaftsper-
son für den Betrieb zwingend erforderlich ist. 

 

1.1.2.3 Im gesamten Plangebiet sind nur Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten 

Sortimenten gemäß Brüggener Liste (Einzelhandelskonzept 2016) zulässig. Die Sortiments-

liste ist Bestandteil dieses Bebauungsplanes und auf der Planurkunde abgedruckt. 

Sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher (Fabrik-
verkauf) und zentrenrelevanten und / oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß 
Brüggener Liste sind nur zulässig, wenn 

 die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb sowohl flächen- wie umsatzmäßig deutlich unter-
geordnet ist, 

 das angebotene Sortiment in einem betrieblichen Zusammenhang mit der Produktion, 
der Ver- und Bearbeitung der Produkte oder der Reparatur- und Servicedienstleistung 
eines Betriebes steht oder dieses ergänzt und 

 die Verkaufsfläche eine Größe von 100 m² nicht überschreitet. 

Zusätzlich dürfen keine städtebaulichen Auswirkungen gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO oder 
schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder anderer 
Gemeinden zu erwarten sein. 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB i.V.m. §§ 16-21 
BauNVO)  

 

2.1 Höhe baulicher Anlagen  

Die in der Planzeichnung festgesetzten Höhen (GH) beziehen sich auf die maximal zulässige 
Höhe der zu errichtenden baulichen Anlagen und Gebäude. 

In der Planzeichnung sind Höhenbezugspunkte in Meter über NHN dargestellt. Für die Bau-
grundstücke ist der jeweils nächstgelegene Bezugspunkt maßgeblich. 



Der obere Bezugspunkt für die Bemessung der festgesetzten Gebäudehöhen ist der obere 
Abschluss der Attika inklusive der dazugehörenden Brüstungen oder der höchste Dachab-
schluss. 

Ausgenommen von dieser Höhenfestsetzung sind Schornsteine, Dampferzeuger, Kühltürme 

und Silos sowie Anlagen zur Luftreinhaltung, Photovoltaikanlagen und untergeordnete Dach-

aufbauten, deren Errichtung auf dem Gelände innerhalb der festgesetzten Höhen technisch 

nicht möglich ist. Die jeweiligen Ausnahmen sind auf die sich aus immissionsschutzrechtlichen 

Gründen technisch notwendige Höhe zu beschränken. 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Im Gewerbegebiet ist eine abweichende Bauweise mit der Signatur - a - festgesetzt. Innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen können Gebäude und Gebäudegruppen unter Beach-
tung der seitlichen Grenzabstände ohne Längenbegrenzung errichtet werden. Die Abstandflä-
chen sind gemäß landesrechtlicher Vorschriften einzuhalten. 

 

4. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft sowie Flächen und Maßnahmen zum Anpflanzen 

und zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 

1 Nrn. 20 und 25 BauGB) 

Für jeden zu fällenden Baum ist im Plangebiet ein neuer Baum anzupflanzen. Wenn es sich 
um einen Baum innerhalb eines Gewerbegrundstücks handelt, hat die Ersatzpflanzung auf 
dem gleichen Grundstück zu erfolgen. Wenn es sich um einen Baum innerhalb der festgesetz-
ten Verkehrsfläche handelt, richtet sich der Standort der  Ersatzpflanzung nach den verkehrs-
technischen Erfordernissen. Es sind heimische, standortgerechte Laubbäume in der Pflanz-
güte von mindestens Stammumfang 18-20 cm, gemessen in 1 m Höhe, gemäß nachfolgender 
Artenliste anzupflanzen. 

Acer campestre (Feld-Ahorn), Acer platanoides (Spitz-Ahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), 
Fraxinus ornus (Blumen-Esche), Tilia cordata (Winter-Linde) 

 

5. Besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 

BauGB) 

Bei allen Fassaden mit Büronutzung bzw. Aufenthaltsräumen sind passive Schallschutzmaß-
nahmen entsprechend den ausgewiesenen Lärmpegelbereichen I bis VII gemäß DIN 4109 
(2018-01) (Schallschutz im Hochbau) zu treffen.  

Die nach außen abschließenden Bauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach DIN 
4109 (2018-01) sind zum Schutz vor einwirkendem Lärm so auszuführen, dass sie die Anfor-
derungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges gemäß DIN 4109-1 
(2018-01) erfüllen. 

Aus den errechneten Lärmpegelbereichen, die in der Beikarte zur Planurkunde dargestellt 
sind, und unter Berücksichtigung der Raumart ergibt sich die erforderliche Luftschalldämmung 
der Außenbauteile unter Berücksichtigung der Gleichung (6) aus DIN 4109-1:2018, Kapitel 
7.1:  

R'w,ges = La – KRaumart 

mit  

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungs-

räume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und 

Ähnliches;  



KRaumart = 35 dB   für Büroräume und Ähnliches; Maßgeblicher  

La      Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5.  

 

Mindestens einzuhalten sind:  

R'w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-

gungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.  

Hierzu ist der rechnerische Schallschutznachweis unter Berücksichtigung der Raumgeomet-
rie, Nutzungsart und gewählten Bauweise zu erstellen.  

Eine Minderung der zu treffenden Schallschutzmaßnahmen ist im Einzelfall zulässig, sofern 
im Baugenehmigungsverfahren anhand einer schalltechnischen Untersuchung mit Nachweis 
durch einen Sachverständigen niedrigere Lärmpegelbereiche an einzelnen Gebäudeteilen o-
der Geschossebenen nachgewiesen werden.  

 

1. Bodendenkmäler 
Gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NW) ist die Entdeckung 
eines Bodendenkmals (kulturgeschichtliche Bodenfunde, Mauern, Einzelfunde, Verfärbun-
gen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) unverzüglich der Burggemeinde Brüggen als 
Untere Denkmalbehörde (Tel. 02163/5701-0) oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege 
im Rheinland, Außenstelle Xanten (Tel. 02801/77629-0) anzuzeigen. Die Fundstelle ist 
nach §16 DSchG NW unverändert zu erhalten. 

 
2. Kampfmittel 

Hinweise auf Kampfmittel sind nicht bekannt. Es ist aber nicht auszuschließen, dass bei 
Gründungsarbeiten Kampfmittel oder Militäreinrichtungen zutage treten können. Grund-
sätzlich sind im Falle eines Kampfmittelfundes die Bauarbeiten einzustellen und die zustän-
dige Ordnungsbehörde, der Kampfmittelbeseitigungsdienst (Bezirksregierung Düsseldorf 
(KBD), Mündelheimer Weg 51, 40472 Düsseldorf Tel. 0211/4750, Fax 0211/475 90 75 oder 
E-mail: poststelle@brd.nrw.de) und die nächstgelegene Polizeidienststelle unverzüglich zu 
verständigen. 

 

3. Artenschutz 

3.1 Die Baufeldräumung (Rodung der Gehölze) ist zur Vermeidung baubedingter Tötungen 
von Brutvögeln außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten europäischer Brutvögel, also nicht 
im Zeitraum vom 01.03. bis 30.09., durchzuführen. Gleiches gilt auch für das Entfernen von 
Gebüschen (z.B. Brombeeren), Klettersträuchern (z.B. Efeu) und Schnittguthaufen/Totholz-
stapel. Zum Schutz von Fledermäusen sollten Rodungsarbeiten zudem bevorzugt auf den 
Oktober gelegt werden. 
Im Falle von Abrissanträgen wird bei Gebäuden mit einem allgemeinen Potenzial eine vor-
herige Gebäudekontrolle (z.B. Kontrolle von Dachböden und Kellern) durch einen Fachgut-
achter empfohlen, um einen potenziellen Artenschutzkonflikt zu vermeiden. Alternativ wäre 
auch eine händische Demontage von Außenverkleidungen oder an Dachüberständen mög-
lich, um eine Tötung im Zuge von Abrissarbeiten zu vermeiden. 

3.2 Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glas sind Glasfronten entsprechend zu gestalten. 
Das heißt durch Anbringen speziell geprüfter Muster oder bei Neubauten durch Vermeidung 
von großen, zusammenhängenden Glasfronten (insbesondere über Eck). 

3.3 Auf nächtliche Baustellen, insbesondere innerhalb der Brutschutzzeit, welche vom 
01.03. bis zum 30.09. andauert, ist möglichst zu verzichten. Andernfalls sollen insekten- 
und fledermausfreundliche Leuchtmittel (bis 3000 Kelvin) mit größtmöglicher Abschirmung 
und horizontaler Ausrichtung zum Einsatz kommen. 

Hinweise 



3.4 Die Beleuchtung innerhalb des Gewerbegebietes (z.B. Straßen- und Parkplatzbeleuch-
tungen, Werbetafeln, etc.) sollte ausschließlich unter Verwendung von Leuchtmitteln mit 
warmweißer Lichtfarbe (bis 3000 Kelvin) erfolgen. Auf eine größtmögliche Abschirmung und 
möglichst horizontale Ausrichtung ist zu achten und das Anstrahlen von Gehölzbeständen 
ist zu vermeiden. 

3.5 Bei der Planung eines Neubaus sollten die Möglichkeiten, künstliche Quartiere für Fle-
dermäuse und Vögel direkt in das Mauerwerk oder die Wärmedämmung zu integrieren, 
Berücksichtigung finden. 

 

4. Schutzzonen entlang der Bundesstraße gemäß § 9 Abs. 2 Fernstraßengesetz (FStrG)  

In einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn 
(Anbauverbotszone) dürfen Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden und Aufschüttun-
gen und Abgrabungen größeren Umfangs nicht durchgeführt werden. Unzulässig sind An-
lagen der Außenwerbung sowie Einrichtungen, die für die rechtliche oder gewerbliche Nut-
zung der Hochbauten erforderlich sind (z.B. Pflichtstellplätze, Feuerwehrumfahrten, Lager-
flächen o.ä.)  

In einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn 
(Anbaubeschränkungszone) ist folgendes zu beachten:  

 Es dürfen nur solche Bauanlagen errichtet erheblich, geändert oder anders genutzt 
werden, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesstraße weder 
durch Lichteinwirkung, Dämpfe, Gase, Rauch, Geräusche, Erschütterungen o.ä. ge-
fährden oder beinträchtigen. Anlagen der Außenwerbung stehen den baulichen Anla-
gen gleich. 

 Beleuchtungsanlagen innerhalb und außerhalb von Grundstücken und Gebäuden sind 
so zu gestalten oder abzuschirmen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
auf der Bundesstraße nicht durch Blendung oder in sonstiger Weise beeinträchtigt wird. 

 Werbeanlagen, Firmennahmen, Angaben über die Art von Anlagen oder sonstige Hin-
weise mit Wirkung zur Bundesstraße bedürfen einer straßenrechtlichen Prüfung und 
Zustimmung. 

 

1. Erdbeben (Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 
Gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesre-
publik Deutschland 1 : 350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Karte zu DIN 4149 Bauten 
in Erdbebengebieten - Fassung April 2005) befindet sich das Plangebiet in der Erdbebenzone 
1 sowie  der Untergrundklasse S. Die zu beachtenden bautechnischen Maßnahmen sind in 
der DIN 4149 aufgeführt. 
 
2. Bergbau (Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB) 
Der räumliche Geltungsbereich liegt über dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld 
„Genholt 2“.  
Informationen über die Eigentümer der Bergwerksfelder sind bei der Gemeinde Brüggen oder 
der Bezirksregierung Arnsberg zu erfragen. 
Das Plangebiet kann durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlentagebergbaus betroffen 
sein, wodurch es zu 
Grundwasserbeeinflussungen kommen kann. Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung 
für den Braunkohletagebau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hier-
durch bedingte Bodenbewegungen möglich, die bei bestimmten geologischen Situationen zu 
Schäden an der Tagesoberfläche führen können. Die Änderungen der Grundwasserflurab-
stände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben 
Berücksichtigung finden. 

Kennzeichnungen gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 


